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 Veröffentlicht am 28.03.1995

Norm

ASVG §102 Abs1 Z2

Rechtssatz

Der Versicherungsfall der Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit wird durch Rehabilitationsmaßnahmen nicht beendet,

so daß auch die neuerliche Anzeige der Arbeitsunfähigkeit nach Beendigung der Rehabilitationsmaßnahme keinen

neuen Versicherungsfall auslöst, sondern nur die Fortdauer des Versicherungsfalls bzw den Wegfall des

Ruhensgrundes anzeigt.
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